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der Vertrag mit dem neuen Abnehmer abgeschlossen wurde, 
sind beide dem Energieversorgungsbetrieb als Gesamtschuld
ner für den Energieverbrauch des Abrechnungszeitraums 
verpflichtet.

(2) Wird der Energieverbrauch gemäß den Rechtsvor
schriften pauschal abgerechnet oder war eine solche Abrech
nung mit dem bisherigen Abnehmer vereinbart, ist der Ver
brauchsermittlung bis zur Einigung über das Vertragsangebot 
diese Pauschale zugrunde zu legen. Hat der neue Abnehmer 
größere Ausgangswerte für die Pauschalierung, kann der 
Energieversorgungsbetrieb insoweit die Vorschriften über un
berechtigten Energiebezug anwenden.

§18

(1) Für jede schriftliche Mahnung bei unpünktlicher Zahlung 
hat der Abnehmer 1 M zu bezahlen.

(2) Will der Abnehmer abwenden, daß der mit der Sper
rung Bauftragte des Energieversorgungsbetfiebes handelt, 
muß er die rückständigen Zahlungsverpflichtungen erfüllen 
und die zur Vorbereitung der Sperrung entstandenen, minde
stens 3 M betragenden Aufwendungen ersetzen. Der § 16 Abs. 5 
Satz 2 gilt entsprechend.

IV.
Unberechtigter Energiebezug

§19
(1) Durch den unberechtigten Energiebezug entsteht ein 

Energielieferverhältnis, das den Bestimmungen dieser Anord
nung unterliegt. Der Bezieher hat alle Pflichten, jedoch nicht 
die Rechte eines Abnehmers.

(2) Unberechtigt ist der Energiebezug, wenn
1. eine Verrechnungsmeßeinrichtung noch nicht angebracht 

ist und keine Ausnahme gemäß § 14 Abs. 1 vorliegt oder 
wenn die Verrechnungsmeßeinrichtung umgangen, beein
flußt oder unzulässig belastet wird;

2. die Zustimmung zum Anschluß der Abnehmeranlage an 
das öffentliche Versorgungsnetz nicht erteilt oder die Ab
nehmeranlage gesperrt ist;

3. die Erhöhung des Anschlußwerts oder der Personenzahl 
bzw. der Benutzungsstunden bei pauschaler Verbrauchs
ermittlung nicht unverzüglich angezeigt wird, in Höhe des 
Mehrverbrauchs gegenüber den angemeldeten Werten;

4. der Wärmeträger ohne oder entgegen der Vereinbarung 
aus dem Primärkreis entnommen oder der Dampfaustritt 
aus einem offenen Kondensatkreis nicht unverzüglich an
gezeigt wird;

5. in anderer Weise ohne oder entgegen der Vereinbarung 
mit dem Energieversorgungsbetrieb Energie bezogen wird, 
ausgenommen der Fall, daß bei Übernahme des Betriebes 
der Abnehmeranlage durch einen neuen Abnehmer der 
Energieliefervertrag noch nicht zustande gekommen ist.

(3) Wer unberechtigt Energie bezieht, hat dafür den zwei
fachen Tarifpreis zu bezahlen. Darüber hinaus sind die Auf
wendungen für die Feststellung, Berechnung und sonstige 
Bearbeitung des unberechtigten Energiebezugs sowie der wei
tere Schaden zu ersetzen, soweit sie den einfachen Tarifpreis 
überschreiten. Die Vorschriften des Strafgesetzbuches der 
Deutschen Demokratischen Republik in der Neufassung vom 
19. Dezember 1974 (GBl. I 1975 Nr. 3 S. 14) über Straftaten 
gegen das sozialistische Eigentum bleiben unberührt.

(4) Dem Abnehmer ist der unberechtigte Energieverbrauch 
gemäß den Normativen der Anlage 1 zu berechnen. Kann die 
Dauer des unberechtigten Energiebezugs nicht genau festge
stellt werden, ist sie mit 12 Monaten anzunehmen.

(5) Der Abnehmer kann nachweisen, daß der Energiever
brauch ordnungsgemäß gemessen wurde oder daß bestimmte, 
bei der Feststellung angetroffene Anwendungsanlagen wäh
rend des unberechtigten Energiebezugs nicht betrieben wur

den, nicht vorhanden oder nicht verwendungsfähig waren; die 
Berechnung ist sodann entsprechend zu verändern. Geldzah
lungen für Energielieferungen im Zeitraum des unberechtig
ten Energiebezugs sind anzürechnen.

V.
Verantwortlichkeit für Schadenszufügung

§20
Verantwortlichkeit des Energieversorgungsbetriebes

(1) Der Energieversorgungsbetrieb ist für die Nichterfül
lung oder nicht gehörige Erfüllung des Energieliefervertrages 
verantwortlich.

(2) Die Verantwortlichkeit des Energieversorgungsbetriebes 
ist insbesondere ausgeschlossen, wenn die Nichterfüllung oder 
nicht gehörige Erfüllung des Energieliefervertrages dadurch 
verursacht wird, daß
1. der Verbrauch die mit den Jahresbilanzen, insbesondere 

Staatsplanbilanzen, ausgewiesenen Lieferkapazitäten des 
Versorgungssystems überschreitet;

2. die öffentlichen Versorgungsnetze überlastet sind, soweit 
der Energieversorgungsbetrieb seine Pflicht zur Instand
haltung und Rekonstruktion der Versorgungsnetze erfüllt 
hat.

§21
Umfang der Schadenersatzpflicht 
des Energieversorgungsbetriebes

(1) Der Energieversorgungsbetrieb hat den unmittelbaren 
Sachschaden, den Gesundheitsschaden und Schaden infolge 
Todes eines Bürgers zu ersetzen, den er unter rechtswidriger 
Verletzung der Lieferpflicht durch Liefereinschränkung oder 
-Unterbrechung, Frequenz- oder Spannungsabweichungen bei 
Elektroenergie oder Güteverletzungen bei Gas und Wärme
energie verursacht.

(2) Der Abnehmer hat, von Preisminderungsansprüchen ab
gesehen, keine anderen als die im Abs. 1 genannten Ansprüche 
wegen Verletzung der Lieferpflicht.

Anzeige von Güteverletzung und Schaden
§22

(1) Güteverletzung, Liefereinschränkung und -Unterbre
chung sind unverzüglich, spätestens innerhalb der Ausschluß
frist von 6 Wochen nach Kenntnis von dem Ereignis, dem 
Partner anzuzeigen.

(2) Die Anzeige muß Ort und Zeit des Ereignisses, Art des 
Schadens und, bei Preisminderungsansprüchen, die Ge
brauchswertminderungsangaben enthalten.

(3) Preisminderungsansprüche setzen voraus, daß der Ab
nehmer die dafür erforderlichen meßtechnischen Einrichtun
gen hat oder die Güteverletzung sonst unzweifelhaft fest
stellbar ist.

VI.
Besonderheiten der Energielieferbeziehungen mit Abnehmern, 

die nicht Bürger sind

§23
Die Bestimmungen der §§ 24 bis 26 gelten für Abnehmer, 

die nicht Bürger sind.
§24

(1) Der Energieliefervertrag mit dem Großabnehmer, seine 
Ergänzung und Änderung bedürfen der Schriftform. Die Zif
fern 2 und 3 des § 13 bleiben unberührt.

(2) Der Antrag des Großabnehmers auf Übernahme des 
Betriebs der bestehenden Abnehmeranlage von einem ande
ren gilt als Aufforderung an den Energieversorgungsbetrieb 
zur Abgabe eines Vertragsangebots.


